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Klimahaftung: 
Globaler Trend

Eskander et al. (2021)



Horizontale Klimahaftung: 
Verschiedene Perspektiven 

Rückwärtsgewandt Vorwärtsgewandt



Rückwärtsgewandt: Lliuya vs. RWE
Aufwendungsersatz für RWEs 

Verursachungsbeitrag!
§ 1004 I S. 2 iVm. 

§§ 683 S. 1, 670 BGB



Vorwärtsgewandt: Cramer vs. VW 

Vorbeugende Unterlassung
§ 1004 I 2 BGB

Nach 2030 ab 2050> 1,5°C 



Drei Problemschwerpunkte

1. Kausalität
➢Überhaupt Ursache-Wirkungsbeziehung (nachweisbar)?

➢Verursachungsbeitrag individualisierbar/bestimmbar?

➢Adäquanz?

2. Pflichtverstoß
➢Welche Pflicht wann verletzt? 

3. Rechtswidrigkeit
➢Duldungspflicht, weil öff-rechtl. genehmigte Anlagen?



Kausalität – Drei Schritte

1 2 3

LG Essen 15.12.2016 - 2 O 285/15

Wenn zahllose Groß- und Kleinemittenten Treibhausgase 
freisetzen, die ununterscheidbar miteinander vermischt 

werden, sich gegenseitig verändern und letztlich über einen 
hochkomplexen Naturprozess eine Klimaänderung 

hervorrufen, lässt sich eine auch nur annähernd lineare 
Verursachungskette von einer bestimmten Emissionsquelle 

zu einem bestimmten Schaden nicht mehr ausmachen



Kausalität 1.1

IPCC, AR6 WG I - SPM

Klimawandel ist 
„eindeutig“ menschengemacht; 

beste Abschätzung: 1,07°C der 1,09°C 
Gesamterwärmung sind 

menschengemacht und fast 
ausschließlich THG

Stuart-Smith et al. (2021)

anthropogener 
Klimawandel in Huaraz

„extrem wahrscheinlich“ 
(>95% Wahrscheinlichkeit) 



Kausalität 1.2

Heede (2014)

Licker et al. (2019)
0,003°C bzw. 0,321% 

Unsicherheitsspanne 
+/- 0,000072°C bzw. +/- 0,0078% 



Kausalität 2

Stuart-Smith et al. 2021

Rapre/Checa (2016).

klimawandelbedingte 
Hausgletscherschmelze

„praktisch sicher“
(> 99% Wahrscheinlichkeit) 



Kausalität 3

Stuart-Smith et al. 2021
Huggel et al. (2020)

klimawandelbedingt
„hohes“ statt „mittleres“ 

GLOF-Risiko



Kausalität – doch nicht so sicher?

1 2 3

anthropogener 
Klimawandel in Huaraz

„extrem wahrscheinlich“ 
(>95% Wahrscheinlichkeit) 

Licker et al. (2019)
0,003°C bzw. 0,321% 

Unsicherheitsspanne 
+/- 0,000072°C bzw. +/- 0,0078% 

klimawandelbedingte 
Hausgletscherschmelze

„praktisch sicher“
(> 99% Wahrscheinlichkeit) 

klimawandelbedingt
„hohes“ statt 

„mittleres“ GLOF-
Risiko



Kausalität – Rechtlicher Maßstab

§ 286 ZPO: "für wahr erachten"

BGHZ 53, 245

„brauchbare[r] Grad von Gewissheit [..., der] Zweifeln 
Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen“

Orientierung an „Denk-, Erfahrungs- und 
Naturgesetzen“
genauer: an wissenschaftlich abgesicherten breit 
akzeptierten und akzeptierbaren Argumenten

BGH NJW 2008, 2846; 2008, 1381

Kausalität laut einem SV „sehr wahrscheinlich“ genügt!



Kausalität – (mehr als) genug sicher

1 2 3

anthropogener 
Klimawandel in Huaraz

„extrem wahrscheinlich“ 
(>95% Wahrscheinlichkeit) 

Licker et al. (2019)
0,003°C bzw. 0,321% 

Unsicherheitsspanne 
+/- 0,000072°C bzw. +/- 0,0078% 

anthropogene 
Hausgletscherschmelze

„praktisch sicher“
(> 99% Wahrscheinlichkeit) 

klimawandelbedingt
„hohes“ statt 

„mittleres“ GLOF-
Risiko



Drei Problemschwerpunkte

1. Kausalität
➢Überhaupt Ursache-Wirkungsbeziehung (nachweisbar)

➢Verursachungsbeitrag individualisierbar/bestimmbar?

➢Adäquanz?



Aber: Summierte Immissionen?

BGHZ 102, 350 – Waldschadensurteil
„[an Waldschäden wirken eine] Vielzahl von Groß- und 

Kleinemittenten (z. B. Kraftwerke, Industrieanlagen, 
Heizungsanlagen, Kraftfahrzeuge) mit. Deren Emissionsbeiträge 
sind ununterscheidbar vermischt (summierte Immissionen), so 

daß es praktisch unmöglich ist, den bei dem einzelnen 
Waldbesitzer eingetretenen Schaden einem oder mehreren 

bestimmten Emittenten individuell zuzurechnen“

LG Essen 15.12.2016 - 2 O 285/15
„Es handelt sich um einen Fall der sogenannten 

summierten Immissionen. Bei einem solchen Übermaß 
an Kausalitätsbeiträgen können einzelne Schäden und 

Beeinträchtigungen ihren Verursachern nicht individuell 
zugeordnet werden (vgl. sog. Waldschadensurteil)“ 
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Waldschäden: Blowin‘ in the wind



Waldschäden: Blowin‘ in the wind



Klima: Nicht Wer, nur Wieviel



Richterliche Anteilsbestimmung

Grundsatz bei Multikausalität: 
Teilhaftung gemäß Verursachungsbeitrag

BGHZ 66, 70: 
Anteilsschätzung nach „freier Überzeugung“, § 287 ZPO

Konkret: schätzungsweise Bestimmung des 
Verursachungsanteils, der aufgrund wissenschaftlich 
abgesicherter, breit akzeptierter und akzeptierbarer 
Argumenten überwiegend wahrscheinlich ist

Im RWE-Fall sogar breit akzeptierte 
klimawissenschaftliche Ermittlungsmethoden -> 0,321% 



Drei Problemschwerpunkte

1. Kausalität
➢Überhaupt Ursache-Wirkungsbeziehung (nachweisbar)

➢Verursachungsbeitrag individualisierbar/bestimmbar

➢Adäquanz?



Adäquanz: Zwei Kritikrichtungen

LG Essen 15.12.2016 - 2 O 285/15

„[D]er Anteil der einzelnen 
Treibhausgasemittenten am weltweiten 
Klimawandel [ist] derart gering, dass der 

einzelne Emittent, und sei es ein 
Großemittent wie die Beklagte, die 

möglichen Folgen des Klimawandels nicht 
in erheblicher Weise erhöht“

Wagner (2020), 59

„[Kausalitätskette zwischen 
Treibhausgasemissionen und GLOF-Risiko] 

für die meiste Zeit des 20. Jahrhunderts ein 
extravagantes Szenario, mit dem ein 

vernünftiger Beobachter in der Situation 
von Energieversorgungsunternehmen nicht 
gerechnet hat und nicht rechnen musste“

K
E
I
N
E

A
D
Ä
Q
U
A
N
Z

KEINE ERKENNBARKEIT FÜR 
OBJEKTIVEN BEOBACHTER

KEINE ERHEBLICHE 
RISIKOERHÖHUNG



Wann erhebliche Risikoerhöhung?
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Relativ statt absolut
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Adäquanz: Zwei Kritikrichtungen

LG Essen 15.12.2016 - 2 O 285/15

„[D]er Anteil der einzelnen 
Treibhausgasemittenten am weltweiten 
Klimawandel [ist] derart gering, dass der 

einzelne Emittent, und sei es ein 
Großemittent wie die Beklagte, die 

möglichen Folgen des Klimawandels nicht 
in erheblicher Weise erhöht“

Wagner (2020), 59

„[Kausalitätskette zwischen 
Treibhausgasemissionen und GLOF-Risiko] 

für die meiste Zeit des 20. Jahrhunderts ein 
extravagantes Szenario, mit dem ein 

vernünftiger Beobachter in der Situation 
von Energieversorgungsunternehmen nicht 
gerechnet hat und nicht rechnen musste“

K
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KEINE ERKENNBARKEIT FÜR 
OPTIMALEN BEOBACHTER

ERHEBLICHE 
RISIKOERHÖHUNG



Wann 
Kausalitätskette 

erkennbar?
Wagner (2020), 59

„erst im Laufe der achtziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts 
[...] ernst zu nehmende[s] 

Thema“ 



Wann 
Kausalitätskette 

erkennbar?
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1965

Bericht des 
President‘s Science 
Advisory Comittee
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1965

Bericht des 
President‘s Science 
Advisory Comittee

1965

Mahnung
Frank Ikard, 
API-Vorsitzender 

1969

NATO stuft 
Klimawandel als 
Gefahr für das 
nationale 
Wohlergehen ein 
und gründet 
Ausschuss;
BRD-Presse 
berichtet

1971

Warnung DPG



Wann 
Kausalitätskette 

erkennbar?
Mitte der 1960er Jahre

Kausalitätskette nicht mehr 
ganz außergewöhnlich und 

unwahrscheinlich 



Erkennbarkeit: Voll auf Linie

BGHZ 79, 259 
„kann kein vernünftiger 

Zweifel bestehen [...] gleich 
ob derlei bisher schon 

bekannt war oder nicht“ 



Erkennbarkeit: Voll auf Linie
BGH NJW 1975, 2012

„biologische Vorgänge, die unter den gegebenen 
Verhältnissen nicht selten, wenn nicht sogar 

regelmäßig auftreten [... nicht erforderlich,] „daß
der Geschehensablauf in allen Einzelheiten 
gewöhnlicher Lebenserfahrung entsprach. 

Vielmehr genügt es, daß die fragliche Bedingung, 
hier das Einleiten des Abwassers, im allgemeinen 

geeignet war, einen Erfolg dieser Art 
herbeizuführen



Erkennbarkeit: Voll auf Linie

Gerlach (1989), 262
„„adäquate Kausalität [würde 

sich...] für jeden einzelnen 
Mitverursacher annehmen lassen, 
weil diese Folge heute alles andere 

als unwahrscheinlich ist.“ 



Erkennbarkeit: Voll auf Linie

BGHZ 80, 199 - Benomyl
„[Der Produzent] ist gehalten, laufend den 

Fortgang der Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik auf dem einschlägigen Gebiet zu 

verfolgen. Dazu gehört [...] die Verfolgung der 
Ergebnisse wissenschaftlicher Kongresse und 

Fachveranstaltungen sowie die Auswertung des 
gesamten internationalen Fachschrifttums“



Erkennbarkeit: Voll auf Linie

BGHZ 116, 60 – Kindertee I 
„[Produzent] verpflichtet gewesen, 

sich aus dieser [sc. zuvor im Ausland 
erschienen] und anderen Quellen 

über die Schädlichkeit 
zuckerhaltiger Getränke sachkundig 

zu machen“ 



Drei Problemschwerpunkte

1. Kausalität
➢Überhaupt Ursache-Wirkungsbeziehung (nachweisbar)
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➢Adäquanz



Drei Problemschwerpunkte

2. Pflichtverstoß
➢Welche Pflicht wann verletzt? 



Drei Problemschwerpunkte

3. Rechtswidrigkeit
➢Duldungspflicht, weil öff-rechtl. genehmigte Anlagen?



Klimawandel... vor Gericht?!



Klimawandel... vor Gericht?!

Kompetenz Zurückhaltung Kapazität



Klimawandel... vor Gericht?!

Kompetenz Zurückhaltung Kapazität

Röthel (2004), 80:
„Rückholrecht des 

Privatrechtsgesetzgebers“ 



Three Lines of Criticism

Kompetenz Zurückhaltung Kapazität



Three Lines of Criticism

Kompetenz Zurückhaltung Expertise



Ein Super-Wicked-Problem?

Ginsburg, Connecticut v AEP (2011):
„[balance a]long with the environmental 
benefit potentially achievable, our Nation’s
energy needs and the possibility of
economic disruption; [j]udges lack the 
scientific, economic, and technological 
resources an agency can utilize in coping 
with issues of this order. […] “ 

Scalia, Massachusetts v EPA (2007):
„Troposhere, whatever. I told you before 

I’m not a scientist. That’s why I don’t want 
to deal with global warming

• Lliuya v RWE?!
• Milieudefensie v Shell?!
• BVerfG Klimabeschluss?!
• ...

Eidenmüller (1995), 428:
„Experimentierfeld für einzelne 
Richter [zur Erprobung der] in 

‚Heimarbeit‘ erworbenen 
Kenntnisse“



Responsive Privatrechtswissenschaft 
: Translating Science into Law

Licker et al. (2019)
0,003°C / 0,321% 

margin of uncertainty
+/- 0,000072°C bzw. +/- 0,0078% 



...diesmal
buchstäblich

Wieder ein
Orkan…
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